
 

 

Zum Schutz der natürlichen Nachtlandschaft und zur Anerkennung als «Dark Sky 

Place» werden den Gemeinden folgende Beleuchtungsrichtlinien zur Annahme 

und Implementierung empfohlen. Diese Beleuchtungsregelungen entsprechen 

den Anforderungen (Stand 2015) der International Dark Sky Association (IDA) für 

die Kategorie «International Dark Sky Park». Ziel ist die Erhaltung der Nachtdun-

kelheit zum Zeitpunkt der Annahme der Beleuchtungsrichtlinien. 
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1. Zonierung 
Der Sternenpark Gantrisch setzt sich aus 2 Zonen zusammen:  

E0 Kernzone / eigentlicher «Dark Sky Place» (Kategorie: Dark Sky Park) – mit nahezu natürlicher 

Dunkelheit 

E1 Umgebungszone – schliesst an die Kernzone an 

Es ist möglich und kommt der Sache entgegen, eine dritte Zone vorzusehen, wenn Gemeinden aus-

serhalb des Naturparks Interesse zeigen: 

E2 Gemeinden ausserhalb Perimeter Naturpark Gantrisch 

 

 

2. Geltungsbereich der Beleuchtungsregeln  

für die Zonen im Sternenpark  

 
Die folgenden Regelungen gelten nach Annahme der Beleuchtungsrichtlinien durch die Gemeinden:  

- in der Zone E0 (Kernzone) für alle Beleuchtungsanlagen im Aussenbereich. Anlagen, die diesen Anfor-

derungen nicht entsprechen, sind binnen 1 Jahres nach Annahme dieser Beleuchtungsempfehlungen 

entsprechend umzurüsten.  

- in den Zonen E1 und E2 für alle Neuinstallationen und Umrüstungen. 

Geplante Anlagen werden im Bewilligungsverfahren auf ihre Vereinbarkeit mit den Bau- und Umwelt-

schutzvorschriften, der SIA-Norm 491 sowie mit den vorliegenden Beleuchtungsrichtlinien überprüft. 

Die Gemeinden fordern von Bauherren für die Beleuchtung von Bauten und Anlagen (auch Reklame-

träger, Bildschirme etc.) ein Baugesuch, wenn die nächtliche Situation durch die Lichtwirkung umge-

staltet wird, Veränderungen an Bauten (z.B. Montage von Leuchten an die Fassade) oder neue Anlagen 

(z.B. Beleuchtungsmasten) erfolgen.  
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4. Kernzone EO 
 

3.1 Grundsatz  

In der Kernzone darf grundsätzlich kein stationäres künstliches Licht ausserhalb von Gebäuden einge-

setzt werden. Künstliches Licht, das aus Gebäuden stark herausstrahlt, ist durch Abschirmungen zu 

vermeiden. Temporäres und mobiles Licht sind in ihrer Helligkeit auf dem absoluten Minimum zu hal-

ten (Stirnlampen: Rotlicht, Autolampen: Fernlicht massvoll einsetzen). 

Gebäudeanstrahlungen sind in der Kernzone nicht erlaubt. 

 

3.2 Ausnahmen  

Ausnahmen sind nur aus wichtigen Gründen möglich, z.B. aus Sicherheitsgründen oder zur Arbeitsstät-

tenbeleuchtung. Für sie ist eine Begründung und Lichtplanung gemäss den folgenden Punkten erfor-

derlich:  

I. Notwendigkeit: Warum ist die Lichtinstallation notwendig?  

II. Zeitliche Begrenzung: Wie lange muss Licht eingesetzt werden?  

III. Abschirmung und Lenkung: Wo wird das Licht benötigt (genaue Lenkung des Lichts)?  

IV. Richtung: ausschliesslich von oben nach unten beleuchten 

V. Welche Lichtqualität (minimale Beleuchtungsstärke, Gleichmässigkeit, Blendung, Farbwieder-

gabe) ist notwendig? 

Wird eine Ausnahme gutgeheissen, sind folgende Kriterien in der Kernzone einzuhalten:  

3.2.1 Es dürfen nur voll abgeschirmte Leuchten eingesetzt werden. Voll abgeschirmte Leuchten ha-

ben einen Upward Light Ratio (ULR) von Null Prozent (ULR=0%). D.h. sie strahlen im montier-

ten Zustand nur die zu beleuchtende Fläche an und geben kein Licht oberhalb der Horizontalen 

ab. Vorzugsweise sollten Leuchten der Lichtstärkeklasse G6 verwendet werden, mit einer Be-

schränkung der Lichtmenge in Winkeln von 10° und 20° unterhalb der Horizontalen. 

 

3.2.2 Es darf nur Licht mit geringen Blauanteilen genutzt werden.  

Der Anteil der Strahlung, deren Wellenlänge < 500 nm ist, darf 10% der Gesamtstrahlung im 

sichtbaren Bereich nicht übersteigen. Dazu sind Leuchten einzusetzen, deren Farbtemperatur 

nicht höher als 2000 K sein darf. Optimal sind Lichtquellen, die vorwiegend gelbes Licht ab-

strahlen, wie Natriumhochdruckdampflampen oder LED mit bernsteingelber Farbe („“amber“).  

 
3.2.3 Die Lichtmenge muss bedarfsorientiert gesteuert werden. Licht soll nur eingeschaltet sein, 

wenn es benötigt wird (Schalter, Bewegungsmelder). Bei kontinuierlicher Beleuchtung muss 

die Lichtmenge zwischen 22:00 und 6:00 Uhr um mind. 50% reduziert werden. 
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5. Umgebungszone E1  

Die Umgebungszone E1 erfasst den besiedelten Teil des Naturpark Gantrisch.  

4.1 Grundsatz  

Grundsätzlich ist der Einsatz von künstlichem Licht in der Umgebungszone E1 erlaubt, soll aber mass- 

und verantwortungsvoll eingesetzt werden.  

4.2 Kriterien für den Einsatz künstlicher Beleuchtung in der Umgebungszone E1:  

Bei Neuerrichtung oder Umrüstung künstlicher Beleuchtung müssen folgende Fragen in einer Lichtpla-

nung berücksichtigt werden:  

I. Notwendigkeit: Warum ist die Lichtinstallation notwendig?  

II. Zeitliche Begrenzung: Wie lange muss Licht eingesetzt werden?  

III. Abschirmung und Lenkung: Wo wird das Licht benötigt (genaue Lenkung des Lichts)?  

IV. Richtung: ausschliesslich von oben nach unten beleuchten 

V. Welche Lichtqualität (minimale Beleuchtungsstärke, Gleichmässigkeit, Blendung, Farbwieder-

gabe) ist notwendig? Wahl der tiefstmöglichen Beleuchtungsklasse.  

VI. Überschreitung der durch Normen vorgegebenen Mindestwerte für Beleuchtungsstärke, 

Leuchtdichte, Gleichförmigkeit um maximal 10%. 

 

Folgende Regelungen sind in der Umgebungszone E1 zu befolgen:  

4.2.1 Abschirmung gegen oben 

Es dürfen nur voll abgeschirmte Leuchten eingesetzt werden. Voll abgeschirmte Leuchten 

haben einen Upward Light Ratio (ULR) von null Prozent (ULR=0%). D.h. sie strahlen im 

montierten Zustand nur die zu beleuchtende Fläche an und geben kein Licht oberhalb der 

Horizontalen ab. Ausnahmen:  Bei Lampen mit einer Lichtmenge kleiner als 800 Lumen1 ist 

ein ULR < 15 % (etwa Pilzleuchten) erlaubt. Vorzugsweise sollten Leuchten der Lichtstärke-

klasse G6 verwendet werden mit einer Beschränkung der Lichtmenge in Winkeln von 10° 

und 20° unterhalb der Horizontalen.  

 

4.2.2 Warmweisse Beleuchtung 

Es darf nur Licht mit geringen Blauanteilen genutzt werden. Der Anteil der Strahlung, de-

ren Wellenlänge <500 nm ist, darf 15% der Gesamtstrahlung im sichtbaren Bereich nicht 

übersteigen. Dazu sind Leuchten einzusetzen, deren Farbtemperatur nicht höher als 3000 

K sein darf. Dies wird neben den in der Kernzone E0 erlaubten Lampen beispielsweise von 

Natriumhochdruckdampflampen oder deutlich warmweissen LEDs erfüllt.  

 

4.2.3 Bedarfsorientierte Steuerung 

Die Lichtmenge muss bedarfsorientiert gesteuert werden. Licht soll nur eingeschaltet sein, 

wenn es benötigt wird (Schalter, Bewegungsmelder). Bei kontinuierlicher Beleuchtung 

muss die Lichtmenge zwischen 22:00 und 6:00 Uhr deutlich reduziert werden (ca. 50%).  

 
 

                                           
1 800 Lumen entspricht Glühlampe 60 W, Halogenlampe 44 W, Kompaktleuchtstofflampe 12 W oder LED 8 W 
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4.2.4 Beleuchtung nur innerorts 

Die Beleuchtung von Verkehrsflächen ausserhalb geschlossener Ortschaften ist zu vermei-

den sofern die Sicherheitsanforderungen dies zulassen.  

 
4.2.5 Leuchttafeln und Anstrahlungen 

Anstrahlungen sind nur in begründeten Ausnahmefällen erlaubt und dürfen eine maximale 

Leuchtdichte von 2 cd/m² bei einer Maximalfläche von 10m² nicht überschreiten. Anstrah-

lungen sind so zu planen, dass kein Licht am zu beleuchtenden Gegenstand vorbei strahlt 

(Projektions-, Masken- oder Gobotechnik). Ansonsten darf eine Anstrahlung nur von oben 

nach unten erfolgen. Es dürfen keine Bodenstrahler verwendet werden. Leuchttafeln dür-

fen eine maximale Leuchtdichte von 80 cd/m² bei einer Maximalfläche von 10m² nicht 

überschreiten.  

 

 

4.3 Sensibilisierung 

Die Gemeinden wirken auf alle Lichtnutzer im öffentlichen und privaten Bereich aufklärend und ggf. 

unterstützend darauf hin, dass, insbesondere bei der Gewerbebeleuchtung und bei privaten Beleuch-

tungsanlagen, die o. g. Regelungen Anwendung finden. In diesem Rahmen soll die Gewerbebeleuch-

tung spätestens 30 Minuten nach Beendigung der Nutzung und bis 30 Minuten vor Geschäftsbeginn 

ausgeschaltet sein. Für Flächenbeleuchtung sind asymmetrische Planstrahler einzusetzen, die exakt 

horizontal montiert sind und von oben nach unten leuchten. Sofern möglich, sollte eine bedarfsorien-

tierte Schaltung (Schalter, Bewegungsmelder) eingesetzt werden. 

 

Anmerkung:  

Diese Beleuchtungsempfehlungen werden nach 5 Jahren überprüft und ggf. in Absprache mit den Ge-

meinden dem aktuellen Stand der Forschung resp. aktuellen Gegebenheiten und  Erfahrungen ange-

passt.  

 

Grundlagen:   

 Biosphärenreservat Rhön 2009: Beleuchtungsrichtlinien für den Sternenpark im Biosphärenre-

servat Rhön, Handreichung für Kommunen, https://www.sternenpark-rhoen.de, letzter Zugriff: 

18.12.2017 

 Royal Astronomical Society of Canada RASC 2016: Guidelines for Outdoor Lighting for Low-Im-

pact Lighting (RASC-GOL) 

 Umweltfachstellen Zentralschweiz 2008: Merkblatt Lichtverschmutzung, www.umwelt-zentral-

schweiz.ch, letzter Zugriff: 29.12.2017 

 Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverband 2013: Vermeidung unnötiger Lichtemissio-

nen im Aussenraum (SIA 491: 2013 Bauwesen / Schweizer Norm 586 491), Zürich 

 

Die Beleuchtungsrichtlinien können gerne in Absprache mit der  

Projektleitung verwendet und zitiert werden. 

 

https://www.sternenpark-rhoen.de/
http://www.umwelt-zentralschweiz.ch/
http://www.umwelt-zentralschweiz.ch/
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Überarbeitungen/ Verlauf: 

I. Erstellung: 29.12.2017   

II. Besprechung/Überarbeitung mit Ausschuss 3 Gemeinderät*innen (interne Aktennotiz) 27.6.2018 

III. Einarbeitung Rückmeldungen der Fachpersonen (siehe internes Dokument Rückmeldungen), 24.7.2018 

(Neu: «Temporäres und mobiles Licht sind in ihrer Helligkeit auf dem absoluten Minimum zu halten 

(Stirnlampen: Rotlicht, Autolampen: Fernlicht massvoll einschalten)» 

IV. Rücksprache mit Energie Belp, 8.8.2018 

V. Rücksprache mit Dark-Sky Switzerland, Andreas Hänel 4.10.2018 (Neu: «Leuchttafeln oder Anstrahlun-

gen >10m² sind ausser in begründeten Ausnahmefällen nicht erlaubt» und beco 2.11.2018 

VI. November 2018: Konsultation bei Gemeinden → Anpassungen  

VII. Dezember 2018 bis Januar 2019: Annahme der Beleuchtungsrichtlinien inkl. Zonendefinition durch 

Gemeindebeschluss in folgenden Gemeinden:  

 Burgistein 

 Forst-Längenbühl 

 Gerzensee 

 Guggisberg 

 Kaufdorf 

 Kirchenthurnen 

 Mühlethurnen 

 Niedermuhlern 

 Oberbalm 

 Plaffeien 

 Riggisberg 

 Rüeggisberg 

 Rümligen 

 Rüschegg 

 Toffen 

 Wald (BE) 

 Wattenwil 

II. Seit Januar 2019: Kandidatur «International Dark Sky ParkGantrisch» 

 

 

Kontakt / Verantwortliche / Informationen:  

Nicole Dahinden, Projektleiterin Nachtlandschaft 

Förderverein Region Gantrisch 

Naturpark Gantrisch 

Schloss, 3150 Schwarzenburg 

+41 (0)31 808 00 20 

Nicole.dahinden(at)gantrisch.ch 

www.gantrisch.ch  

www.sternenpark-gantrisch.ch 

http://www.gantrisch.ch/
http://www.sternenpark-gantrisch.ch/
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Anhang 1 (Status: Entwurf (bis Ende Kandidaturphase)) 
 
Zonendefinition zu den Beleuchtungsrichtlinien vom 1.11.2018 
 
Zone E0 (Vorgesehener Perimeter International Dark Sky Park), «Kernzone» Sternenpark: blau einge-

färbter Teil der Gemeinden Plaffeien, Guggisberg, Rüschegg, Rüeggisberg und Riggisberg. Die betroffe-

nen Gemeinden unterstützen die Beleuchtungsrichtlinien (Gemeindebeschlüsse 2018). 

Zone E1: grün/grau, restliche Gemeindeflächen im Parkperimeter (ausserhalb des design. IDSP).  

  

(E1) 
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Anhang 2 (Status: kann laufend ergänzt werden) 

 

GLOSSAR 

Begriffserläuterungen zu den Beleuchtungsrichtlinien vom 1.11.2018 
 

Das Glossar bezweckt die Erklärung von Begriffen zum  

besseren Verständnis der Beleuchtungsrichtlinien.  

Es ersetzt nicht die eigene Recherche. 

 

Amber / 

Bernstein 

Bernsteinfarbenes Licht hat weniger Einfluss auf die fotosensitiven Ganglienzellen, 

deshalb beeinflusst es unser nächtliches Sehen weniger. Die Blendwirkung ist des-

halb auch schwächer. siehe auch: → Blauanteil. 

 

Asymmetri-

scher Plan-

strahler 

 

Eine gut ausgerichtete Anstrahlung hilft unnötige Reflexionen, Blendung, Streuung 

und Energiekosten vermeiden. 

 

Blauanteil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das für den Menschen sichtbare Spektrum des Lichts setzt sich aus verschiedenen 

Farben zusammen. Je grösser der Anteil an langwelliger Strahlung, umso wärmer 

und roter wird das Licht empfunden, und je hochfrequenter die Strahlung, umso 

weisser/heller und kälter wird das Licht empfunden. Im Sternenpark soll der Anteil 

der Strahlung im kurzwelligen Bereich möglichst tief sein.  

 

 

Grafik: Horst Frank, wikimedia (cc) 
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Abbildung: BAFU, S. 121 

 

Dämmerungs- und nachtaktive Lebewesen reagieren besonders auf Licht im kurz-

welligen Strahlungsbereich unter 500nm, daher ist langwelligeres Licht ökologisch 

verträglicher.  

 

Candela (cd) →Leuchtdichte. Die Bezeichnung kommt von der Lichtstärke einer Kerze (candela).  

G6, Lichtstär-

keklasse 

Die Lichtstärkeklassen wurden in der Europäischen Norm EN 13 201 definiert. Die 

Lichtstärkeklasse G6 ist die schwächste: Bei Ausstrahlungswinkel bis 70° eine maxi-

male Lichtstärke von 350 cd/klm (candela pro 1000 lumen), bei 80° noch 100 

cd/klm, bis 90° keine mehr, resp. 0 cd/klm.  

 

Die Teile 2, 3 und 4 der europäischen Norm EN 13201 „Strassenbeleuchtung“ wur-

den revidiert, Teil 5 wurde neu erstellt. Alle Teile wurden in 2015-12 als EN publi-

ziert und erhalten den Status einer Schweizer Norm (SN EN). Teil 1 dieses Normen-

paketes wurde im Dezember 2014 als „Technical Report“ (CEN TR 13201-1:2014) 

publiziert. In der Schweiz wurde die „Schweizer Regel“ SNR 13201-1 erarbeitet und 

2016 publiziert. Die SNR 13201-1 ist notwendig, um die Auswahl der Beleuchtungs-

klassen an die schweizerischen Strassenklassen anzupassen. Die SN EN 13201 

„Strassenbeleuchtung“ besteht aus folgenden Teilen: SNR 13201-1 – Teil 1:        Leit-

faden zur Auswahl der Beleuchtungsklassen / SN EN 13201-2 – Teil 2:    Gütemerk-

male / SN EN 13201-3 – Teil 3:    Berechnung der Gütemerkmale / SN EN 13201-4 – 

Teil 4:    Methoden zur Messung der Gütemerkmale von Strassenbeleuchtungsanla-

gen / SN EN 13201-5 – Teil 5:    Energieeffizienzindikatoren. Zusätzlich sind die wei-

tergehenden Unterlagen revidiert worden und als SLG Richtlinie 202 „Ergänzungen 

zu SNR 13201-1 und SN EN 13201-2 bis-5“ erschienen. Darin sind unter anderem Er-

läuterungen und Anwendungsbeispiele, z.B. für die Beleuchtung von Fussgänger-

streifen und Verkehrskreiseln, enthalten. (Quelle: www.slg.ch > News)  

 

Kelvin Die Lichtfarbe wird in Kelvin angegeben. Optimal sind Lichtquellen, die einfarbig 

oranges bis warmweisses Licht abstrahlen, wie Natriumniederdruckdampflampen 

http://www.slg.ch/
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oder LED mit bernsteingelber Farbe (→amber). Diese Leuchten haben Kelvinzahlen 

von (deutlich) unter 3000 K. → siehe auch Blauanteil. 

 

 

Abbildung: Vollzugshilfe Lichtemissionen, Konsultationsentwurf, S. 104 

 

Kernzone EO Die Kernzone EO ist der eigentliche Dark Sky Place. Das Zertifikat gilt jedoch für den 

gesamten Perimeter, wenn mit verschiedenen Massnahmen – seien dies Sensibili-

sierungsanlässe oder Pilotprojekte gezeigt werden kann, dass die Nacht im Perime-

ter erhalten werden möchte. 

 

Leuchtdichte Die Leuchtdichte ist die lichttechnische Größe, die das Auge wahrnimmt („Hellig-

keit“). Gemessen wird sie in Candela/m², cd/ m². 

Tipp von Dark Sky Switzerland: 2 cd/m2 lassen sich mit einem → «Sky Quality Me-

ter» (ausleihbar bei NPG) kostengünstig messen:  

11.831 mag/arcsec^2 = 2cd/m2 

8.336 mag/arcsec^2 = 50 cd/m2 

 

Wert in cd/m2 = 1.08 * 105 * 10(-0.4 * X) ,   
mit X = Anzeigewert in mag / (arcsec)2 (Quelle: extrasolar.ch) 
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Lichtemissio-

nen und 

Lichtver-

schmutzung, 

Lichtimmis-

sion 

Erwünschte Lichtemission ist die sichtbare Aufhellung von beleuchteten Nutzflä-

chen, z.B. auf dem Arbeitsbereich, auf Verkehrsflächen, dem Spielfeld, dem Park-

platz. Unerwünschte Lichtemission ist das in andere Zonen und Räume ausserhalb 

der Nutzflächen abgestrahlte Licht, das zur Lichtverschmutzung beiträgt. 

 

Die astronomische Lichtverschmutzung bezeichnet die künstliche Aufhellung des 

Nachthimmels durch die Streuung der unerwünschten Lichtemissionen. Die ökologi-

sche Lichtverschmutzung bezeichnet die künstliche Aufhellung von Naturräumen 

mit störendem Einfluss auf ökologische Kreisläufe.  

 

Im Aussenraum trägt jede Kunstlichtquelle in grösserem oder kleineren Masse zur 

Lichtverschmutzung bei. Lichtimmission ist Licht, das auf einer Fläche, in einem 

Raum oder im Auge des Betrachters auftrifft. 

 

Lichttechni-

sche Grössen 

 

BAFU 2017: S. 121 

Lumen 1000 Lumen werden von einer Glühlampe 75 W, Halogenlampe 55 W, Kompakt-

leuchtstofflampe 15 W oder LED 10 W ausgestrahlt. 

Nachtruhe-

zeit 

Die Nachtruhezeit ist in der Schweiz gesetzlich geregelt: 22-6 Uhr. 

Projektions-, 

Masken- oder 

Gobotechnik 

Vor einen Scheinwerfer wird eine Maske gesetzt, um damit nur die 

ausgeschnittenen Teile zu beleuchten. So können beispielsweise Vogelnester in 

Mauern von der Beleuchtung ausgenommen werden oder eine Fassade definiert 

beleuchtet werden.    

Sky Quality 

Meter SQM 

Mit diesem einfachen Messgerät lässt sich die Nachthimmelsqualität messen. Das 

Sky Quality Meter misst die Helligkeit innerhalb eines Kegels (Öffnungswinkel 80-20 

Grad) und berechnet daraus die mittlere spezifische Leuchtdichte Lv (in Magnituden 
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pro Quadratbogensekunde). Es misst also die Flächenhelligkeit in Magnituden pro 

Quadratbogensekunde (Bogensekunde = der 3600. Teil eines Grads). 

Je heller ein Objekt erscheint, umso tiefer sein Magnitudenwert (hellste: negative 

Werte). Je höher der Wert im SQM, um weniger lichtverschmutzt ist der Himmel. 

 

 

 

SIA-Norm 491 Schweizer Norm im Bauwesen des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenver-

eins (SIA) mit dem Titel «Vermeidung unnötiger Lichtemissionen im Aussenraum». 

Aufbauend auf dem verfassungsmässigen Vorsorgeprinzip liefert sie eine wichtige 

Konkretisierungshilfe zur Eindämmung unnötiger Lichtemissionen.  

 

Normen sind Dokumente, welche die charakteristischen Eigenschaften und Merk-

male eines Produkts, eines Prozesses oder einer Dienstleistung beschreiben. Sie de-

finieren den Stand der Technik und können empfohlene Eigenschaften, Prüfverfah-

ren oder Sicherheitsanforderungen festlegen. Die Normen werden von privatrecht-

lichen Organisationen erlassen. Sie haben daher grundsätzlich den Charakter einer 

Empfehlung und ihre Einhaltung ist freiwillig. Rechtlich verbindlich werden Normen 

erst, wenn der Gesetzgeber in seinen Erlassen (Gesetzen, Verordnungen o. ä.) oder 

Behörden in ihren Verfügungen auf eine Norm verweisen oder wenn sie Gegen-

stand von Verträgen zwischen Parteien sind (SNV 2013, in: BAFU, S. 91). 
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ULR Die Upward Light Ratio ULR gibt den Anteil des Lichtes an, der oberhalb der Hori-

zontalen der Leuchte direkt und ohne Umwege in den Himmel abgestrahlt wird. Up-

ward Light Ratio (ULR) von Null Prozent (URL=0%) heisst, die Leuchten strahlen im 

montierten Zustand nur die zu beleuchtende Fläche an und geben kein Licht ober-

halb der Horizontalen ab.  

 

Umgebungs-

zone E1 

Diese Zone umfasst den besiedelten Teil des Naturpark-Perimeters. Siehe auch → 

Zonierung. 

Umgebungs-

zone E2 

Diese Zone umfasst Gemeinden angrenzend an den Naturpark Gantrisch, die die 

Beleuchtungsrichtlinien anerkennen.  

 

vertikale Be-

leuchtungs-

stärke 

Die vertikale Beleuchtungsstärke (E) gibt in der Maßeinheit Lux (lx) den Lichtstrom 

(gemessen in Lumen: lm) an, der von einer Lichtquelle auf eine vertikale Fläche 

trifft. Diese hängt von der Helligkeit der Lichtquelle ab, von der Abstrahlcharakteris-

tik und dem Abstand der Lichtquelle vom beleuchteten Gegenstand ab. Zur Orien-

tierung: 0,1 lx ist die Beleuchtungsstärke durch den Himmel, wenn die Sonne bei 

klarem oder gering bewölktem Himmel 9° unter dem Horizont steht (Mitte der nau-

tischen Dämmerung). Oder 0,1 lx ist die Beleuchtungsstärke einer 100 W Glühlampe 

oder 20 W Kompaktleuchtstofflampe in 50 m Entfernung. 

 

Wellenlänge 

<500 nm 

→ siehe Blauanteil 

Winkel von 

10° und 20° 

unterhalb der 

Horizontalen 

Beschränkung der Lichtmenge in Winkeln von 10° und 20° unterhalb der Horizonta-

len: 

Nicht abgeschirmte Leuchten erhellen ihre Umwelt grossflächig in alle Richtungen. 

100% abgeschirmte Leuchten erhellen zwar nicht den Himmel (direkt), aber schon 

nur ein Ausstrahlungswinkel von 10% unter Horizont kann die Landschaft auf 1 km 

erhellen und unsere nächtliche Sicht 100 Meter entfernt von der Lampe schwächen. 
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«Full cut-off» minimieren den Lichtbetrag in diesem Blendungswinkel ( auf <10%, 

«sharp cut-off» sogar auf <1%). Um sicherzustellen, dass möglichst wenig Licht ge-

streut wird, kann festgelegt werden, in welchen Winkeln das Licht nicht mehr oder 

nur noch beschränkt abstrahlen darf: z.B. 10° unter der Horizontalen 0%. 

 

 

 

Zonierung In Bezug auf den Sternenpark gibt es zwei Zonen: eine →Kernzone E0 sowie eine → 

Umgebungszone E1 und E2. Die Zonierung wird in drei Schritten festgelegt:  

1. Entwurf aufgrund Dunkelheits-Satellitendaten, Besiedelungsgrenzen, Na-

turschutzzonen, Moorlandschaftszone etc. 

2. Festlegung durch Gemeinde in Vernehmlassung 

3. Falls nötig: Anpassung nach 5 Jahren (z.B. Erweiterung der Kernzone auf-

grund guter Entwicklungen) 

 

Die Kernzone wird so gewählt, dass möglichst wenig Beleuchtungsanlagen betrof-

fen sind. Die in der Kernzone liegenden Beleuchtungsanlagen können als Vorzeige-

projekte umgerüstet werden. Der Naturpark sucht hier finanzielle Unterstützungs-

möglichkeiten in Form von Drittmitteln.  

 

 

Quellen:  

TRILUX 2005: 13201 Planungshilfe. Licht für Europas Straßen. Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen nach DIN EN 13 201. 

https://www.trilux.com, letzter Zugriff: 29.12.2017 

Dark Sky Switzerland 2018: www.darksky.ch 
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